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Bebauungsplan Nr. 260

„Südliche Frohlinder Straße“

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
nach § 10 Abs. 3 BauGB 

Der Bürgermeister ordnet die öffentliche Bekanntmachung der folgen-
den Satzung an. 

In seiner Sitzung am 17.12.2020 hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel 
den folgenden Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 260 ge-
fasst und die zugehörige Begründung gebilligt: 

„Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat die vorgebrachten Stellungnah-
men im Einzelnen geprüft und abgewogen.

Der Rat beschließt,

a) die abgegebenen Stellungnahmen insoweit 
zu berücksichtigen, wie es im beiliegenden 
Abwägungsvorschlag (Anlagen 3 bis 5) angegeben ist.

b) die redaktionellen Änderungen zu berücksichtigen, 
indem der Bebauungsplan sowie die Begründung wie im 
Sachverhalt beschrieben geändert werden. 

Der Rat schließt sich der Stellungnahme der Verwaltung an und erhebt 
diese zum Beschluss.

Der Rat beschließt ferner

c) den Bebauungsplan Nr. 260 in seiner geänderten Fassung 
als Satzung und billigt die zugehörige Begründung in 

ihrergeänderten Fassung.“

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil 
Schwerin. Der Bereich wird begrenzt durch die Overbergstraße, die 
Frohlinder Straße, die Bodelschwingher Straße und die private Erschlie-
ßungszufahrt zum Lebensmitteleinzelhandel Neuroder Platz. Die ge-
nauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der beiliegen-
den Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage zur 
Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht. 

Entsprechend des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Castrop-Rauxel 
sollen die zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet erhalten, 
gesichert und weiterentwickelt werden. Südlich und südwestlich des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 260 grenzt das Nahversor-
gungszentrum Schwerin an. Aufgrund der geringen Entfernung zu 
einem Nahversorgungszentrum, aber auch zum Hauptversorgungs-
zentrum ist in diesem Bereich eine vorbeugende Planung geboten, um 
die bestehende Nahversorgungszentrenstruktur zu sichern und Ent-
wicklungsoptionen offenzuhalten. Der Bebauungsplan soll somit der 
konsequenten Umsetzung des Zentren- und Einzelhandelskonzeptes 
2016 dienen. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Ansiedlungs-
drucks von Einzelhandelsbetrieben und aufgrund der Lage des Plan-
gebiets außerhalb der bestehenden Versorgungszentren wird mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 260 beabsichtigt, Neuansiedlun-
gen von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und nahversorgungsre-
levanten Sortimenten in diesem Bereich auszuschließen.
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Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung kann ab sofort 
beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung im Rathaus der Stadt 
Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, Eingang B, 3. Etage während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 260 „Südliche 

Frohlinder Straße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise:

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 
4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 
1728), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

2) Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel, 
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung, Rathaus, 
Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

3) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. 
NRW. S. 916), kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt.

Castrop-Rauxel, den 14. Januar 2020

R.   K r a v a n j a 

Bürgermeister

Öffentliche Zustellung
Für Herrn Kopil UDDIN, zuletzt wohnhaft: Wilhelmstraße 43, 44575 
Castrop-Rauxel, liegt beim 

Bereich Ordnung und Bürgerservice – Ausländerbehörde 
– der Stadt Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, 44575 Castrop-
Rauxel, Zimmer 214, 

folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Ordnungsverfügung vom 11.01.2021 (Ablehnung 
des Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, 
Ausreiseaufforderung und Androhung der Abschiebung 
pp.), Aktenzeichen: 33 U 010178001. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
montags in der Zeit von 8.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 
und donnerstags von 8.00 - 12.00 Uhr 

in Empfang genommen werden. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen 
– gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils zum 5. 
und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite www.castrop-rauxel.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice, Politik und Verwaltung“, „Verwaltung“ zum 
Abruf bereit. Interessenten können sich hier auch für ein Abonnement der 
zukünftigen Ausgaben registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach 
Erscheinen kostenlos per E-Mail.

Zur Einsichtnahme steht das Amtsblatt außerdem im Rathaus (Eingang C / 
Forum-Ebene) zur Verfügung - sowohl am Informations- und Leseplatz vor den 
Sitzungsräumen 4 und 5 als auch im Schaukasten.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsverfahren 
beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz das Recht, 
Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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